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das durch die physiologischen Prozesse bedingte subjektive Zeitgefühl,
derseits der biologische W achstums- und Alterungsprozeß. WAar sind
Beträge dieser Verlangsamung i allgemeinen minimal: Auf der Sonnen-
oberfläche wird jeder Prozeß Millionstel normalen Dauer VCI -

Jlängert auf dem Beoleitstern des Sirius auft dessen Oberfläche die Schwer-
kraft twa 000 mal gTOS ISTt W16 au f der Erde beträsot die Verlangsa-
INUNS immerhin mehr als 1/20 000 Ein Mensch der unmittelbar ach
Geburt auf den Sirlusbegleiter VeEeTSeEeTZ worden und ach Jahren auf die
rde zurückgekehrt W al hätte qalsıo dieser Leıit etitwa Stunden ; WENISCL
gelebt‘‘, wWare iNnen Jag WCNISCI gealtert (im physiologischen Sınn)) als

auf der rde gebliebener Zwillingsbruder.
Bei .10Ner tatsächlichen Durchführung dieser „Verjüngungskur““ W aTc der

Ertrag allerdings wahrscheinlich och ohnender. Denn WECN das ZU Sirius
fliegende Raumschiff über genügend Antriebsmaterial verfügt hätte
S Geschwindigkeit unterwegs der Lichtgeschwindigkeit nahegekommen,
und das hätte S ‚och viel weitergehende Verlangsamung aller physika-
lischen Prozesse Raumschiff (einschliefßlich des physiologischen Ite-
TrUuNSSPTOZESSE: der Insassen) bewirkt als das Schwereftfeld des Siriusbeglei-
ters Wienn der Kinleitung dieses Aufsatzes V'OIL dem Raumfahrer als
dem modernen Mönch VO  b Heisterbach sprachen, Wäar VOrTLr allem diese
letztbesprochene der Lebensverlängerung gemelLnt

Sie gehört jedoch das Gebiet der speziellen Relativitätstheorie Über-
haupt Waren bisherigen Betrachtungen insofern unvollständig, aqls

„Raumkrümmung‘‘ und ‚„Zeitdehnung‘‘ getrennt voneinander behan-
delt haben Wirklichkeit sind beide unlöslich miteinander verknüpft
(Geradie diese Verknüpfung VO  an räumlicher Ausdehnung un zeitlicher Dauer,
den beiden Grundeigenschaften des materiellen e1ins stellt das Thema der
speziellen Relativitätstheorie dar die. außerdem, Unterschied 7U allge-
ILVELLLEN Relativitätstheorie, heute ZU experimentell gesicherten Bestand
der Physik gehört Kür ihre Behandlune mMu jed auf £10C61I1 späateren Auf-
satz VEeErW1LESEIN werden

Um das Gesetz jugendgefährdende Schriften
Zu bedeutsamen Entscheidung des Bundesgerichtshofs

Von ARTHUR

Das rapide Anwachsen der Jugendkriminalıtät der Zeit ach dem ZWO1-

Weltkrieg, und ZWAaTr sowohl Hinblick auftf die Zahl der jugendlichen
Kriminellen als auch auft die Schwere der VO:  e ihnen begangenen Delikte, ist
5 bedrohliche Erscheinung, daß INa ihren Ernst schwerlich über-
schätzen kann ach ELEr kürzlich bekanntgegebenen bayerischen Statistik
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iıst die Kurve der Jugendkriminalität diesem Bundesland se1it fünf Jahren
ständig Ansteigen; Jahre 1955 hat sich die Zahl der straffälligen
„Heranwachsenden“‘ 13 die der Jugendlichen 11 un die der Kinder
SUSar Prozent gegenüber dem Vorjahre erhöht. Und anderwärts siıcht

kaum günst1ger Aaus,.

och erschreckender vielleicht ist aber die Gleichgültigkeit, mıiıt der die
breite Offentlichkeit diesem bedrohlichen Phänomen gegenübersteht. Mit
allerlei törichten Redensarten W1€e iwa der, dafßs „„alles Ur halb schlimm “°
Sel, reagleren heute weıte Kreise auf die fast täglich den Zeitungen —

scheinenden Meldungen ber Cue* Scheußlichkeiten jugendlicher Verbre-
cher, S! sS1E nicht Sar als einen angenehmen Nervenkitzel empfindet.
Das aktuelle Interesse diesen Geschehnissen erwacht der Regel erst,

staatliche Mafßhnahmen Z Schutz der Jugend VOT schädlichen Ein-
flüssen ergriffen werden. Dann aber hört Ina u wen1g Vvon der Notwen-
digkeit, viel dagegen VO der Gefährlichkeit solcher Maßnahmen. Man ruft
ach der Freiheit der Presse, der Freiheit der Meinungsäufßerung, der Fre  1-
eıt V O:  en Filmkontrollen un: W as dergleichen mehr ist. ber welche VEeELrWOT-

rene Vorstellung VO  —_ Freiheit LutL sich 1eTr kund! Lenin ist seinerzeıt nicht
müde geworden, einzuhämmern, da{fs Freiheit abstrakt Unsinn SO  .. wWwer „Frei-
e1t  CC SaSC, mMUSsse auch hinzufügen: wovon?® und VOT allem wozu % Und da-
miıt hatte zweiftfellos recht. Soll also Freiheit der Presse, des Rundfunks,
des Filmes auch heißen: Freiheit V'O: sittlicher Verantworturig und Freiheit

Gefährdung der heranwachsenden (GSeneration ? Sol1] das verfassungsmä-
ig verbriefte ‚„‚HRecht, S£1NE€ Meinung Wort, Schrift un Bild frei äaußern
und Zzu verbreiten“‘ t I, Abs Grundges.), das Mittel SCeC1IN dürfen, die
freie Entwicklung der sittlichen Kräfte Jugend unterminieren ®
Die Frage Mu gestellt werden; enn Freiheit als Ungebundenheit SC  e
über dem Sittengesetz verstanden führt notwendig ZU Unfreiheit echter
Persönlichkeitsentfaltung. Eine Freiheit des Schrifttums, der filmischen,
rundfunklichen un sonstigen Darbietungen allerlei Art ann daher recht-
mäldsig DUr dem Rahmen geben, ın dem die Würde des Menschen, beson-
erS aber das sittliche deihen der uns anvertrauten Jugendlichen alı-

getaste bleibt Das ist auch UuUNSeTeTr Verfassung deutlich ZU Ausdruck
gebracht E 5 bs. 2 Grundges.). Freilich, Patentlösungen gibt . e! 1er
nicht; den richtigen Ausgleich zwischen dem Recht der freien Meinungs-
äußerung und dem notwendigen Schutz der Jugend finden, ist keine
eichte Aufgabe, und S1e ist auch nicht allen Zeiten 1ın der gleichen Weise

lösen. Heute sind fraglos umfassendere Vorbeugungsmalilsnahmen gefor-
dert als ZUTFC Jugendzeit Großeltern, da CS och keinen Rundfunk,
Iein K  ino, kein Fernsehen och die Klut überall zugänglicher Illustrierten,
Magazine, JU-Pfennig-Romane und zweifelhafter Jugendheftchen gab

iele Vo  e denen, die sich laut ZU Anwalt künstlerischen und literarı-
schen Schaffens machen, sind allerdings durch e1nNne och dringlichen
Vorstellungen ber die Gefahr, die Jugend heute bedroht, beleh-
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Denn hinter ihrem Freiheifspäfhxds sind sechr oft ganz andere Motive
Spiele, Motive, die eine offene Diskussion scheuen muüssen un: mit denen
man sich daher sachlich und redlich nicht auseinandersetzen ann. Um
notwendiger ıst C5, dafß diejenigen, die sich das rechte Gefühl für das, w as

not LUutL, och bewahrt haben, Aaus ihrer Passıvıtät heraustreten. Das „Gesetz
ber die Derbreitung jugendgefährdender Schriften” VO 1953
hatte VO ersten Tage SeINES Entstehungsprozesses eine zahlreiche, oft

geradezu erbitterte Gegnerschaft. Jetzt, da ist, wollen se1ine Wider-
sacher seinen Anwendungsbereich sehr eingeschränkt sehen, da{fs ZU

Bedeutungslosigkeit verdammt würde. Ks kann deshalb nicht wundernehmen,
dafß der Bundesgerichtshof, der seinem ersten grundsätzlichen Urteil ZU.

GJI> sogleich schr bemerkenswerter Weise solchen Aushöhlungstendenzen
entgegengetreten ist, scharfe Kritik erfahren hat.ıl Wir haben allen Grund,
1e5€6 Kinstellung uUunNsecCT'Ee>S höchsten richts dankbar begrüßen. ber hü-
ten WIT uns VOT der Kurzsichtigkeit derer, die die Hände zufrieden in den
Schofß Jegen und sich für die weıtere Entwicklung der Dinge nicht verant-
wortlich fühlen. Die Rechtsprechung vollzieht sich nicht einem Iuftleeren
Raum, zumal nicht ın einem demokratischen Staatswesen. Freilich werden
sich verantwortungsbewußte Richter nıemals ach der gerade iın Szene SC-
setizten So g-enannten öffentlichen Meinung richten. ber INa  on glaube doch

4}auch nicht, da{ß eın Gerichtsho{f auft die Dauer wahrhaft Recht sprechen
kann, ohne E1n Echo bei denen finden, die ach ihrer Stellung, ihrer Bil-

dung, ihren coharakterlichen Eigenschaften erster Linie azu berufen sind,
die sittlichen Kräfte und damıit auch das Rechtsbewußlstsein eines Volkes

prägen. Es ıst beklagenswert, W16e wen1g Anteilnahme die Rechtsprechung
J8untschland gerade bei den aufrichtig und ernsthaft (sesinnten findet

Allerdings, die Aufgabe, die gegenüber der Jjungen (seneratıon gefordert
ıst, kann erstlich und letztlich 1Ur durch das Elternhaus bewältigt werden.
Keine Anordnung des Gesetzgebers, keine Maßnahme der Jugendbehörden,
kein Spruch des Richters annn ein Versagen der Eltern wleder wettmachen.
„Am erdfeuer der Familie wächst die Zukunft®® hat NSer Bundespräsi-
dent kürzlich VOTLT dem Deutschen Müttergenesungswerk Sesagt. ber da{fß

S  Sungezählte Kinder heute dieses schützende Herdfeuer der Familie entbehren
mussen, ist auch die Hauptursache für die erschreckend grofße Jugendver-
wahrlosung. Zu twa zwel Dritteln kommen die straffälligen Jugendlichen
AUS unvollständigen Familien.? Man denke dabei aber icht 1Ur die Ha-

ıs handelt S1IC. das Urteil des Strafsenats VO 1955, veröffentlicht im
and der ‚‚Entscheidungen des Bundesgerichtshofs ın Strafsachen‘®‘ (1955/56), 8O{t.

Von den ablehnenden Außerungen sSe1 hıer LUr auft die Besprechung des Münchener
Wochenschrift®‘, 1955, ARechtsanwalts Dr.F.J.Berthold in der ‚„Neuen Juristische

aufmerksam gemacht. Hervorgehoben werden 1uß ber uch dıe posıtıve Stellungnahme
des Münsteraner Jugendrechtlers Prof Dr arl Peters ın der ‚„‚Juristenzeıtung.. 1956,
S, 67

Vgl nerzu: W.Middendorf, Familıe und Jugendkriminalıtät, iın FamRZ 1955, Fr
und den Bericht ıber dıe Ursachen der heutigen Jugendverwahrlosung in dieser Zeıt-
schrıft, 1506 (1954/55) 3892
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milien denen Elternteil gestorben der der Vater vermi16t ıst Eine
wWweıltaus gröfßdere Raolle spielen heute die Fälle, die Familie anderen
Gründen nıcht oder nıcht mehr intakt ıst: uncheliche Mutterschaft, zerruttete
und geschiedene Khen, ganztägıge erufsarbeit der Mutter miıt der Folge,
da{flß die Mutter (oft ohne Not) ihrer eigentlichen Aufgabe enNtzZogen '‚wird,
und schließlich leider nicht mehr seltenen Fälle, enen die Eltern ihre
Kinder aus 1Der Bequemlichkeit un Genußsucht sich selbst überlassen

Trotz allediem bedarf Cs der Einsicht daß der Schutz der Jugend VOT VeTr-
derblichen KEintflüssen heute nıcht mehr alleıin durch die Familie gewähr-
Leistet werden kann Namentlich den grölßeren Städten haben uch die
gewissenhaftesten Eltern nıcht mehr der and ihre Kinder mıiıt Sicher-
‚e1t VOT der Lektüre bedenklicher Abenteurergeschichten VOL dem Besuch
schlechter Filme und VOL ähnlichen modernen Mitteln der Massenunterhal-
tung bewahren WC. nicht VO  Z staatlicher Sieite durch entsprechende
Verboate hiergegen energisch Vorsorge getroffen wird Immer häufiger oört

VO Kindern un: Jusendlichen die aus untadeligen Familien stam-
mend und aufßerlich wohlerzogenen Kindruck machend Entset-

ihrer Eltern qals Verbrecher entlarvt wurden ( ] 1eT die 11CU1I1-

köpfige Kinderbande erinnert die unter Führune CLNES Zwölfjährigen, dem
Liebling SEC1INeET Lehrer Kbingen Z WL Jahre lang schwere Diebstähle VOeLr-

bte
Wie kommen solche Kinder un: Halbwüchsige auft derartige Bahnen? In

vielen Fällen haben - 1 C CS ihren Richtern selbst ST angeregt durch S
Gangstergeschichte derdurch entsprechenden Film wollten S16 s<elbst
einmal probieren WIC eCLWASs geht 27 waollten einmal CLLLEINL Zug entgiel-

sehen gaben Nürnberger Kinder, die großße Quadersteine autf die Bahn-
y’leise geschleppt hatten, qls rund {1Üür ihre Lat Schwere Gewalttaten hıs
ZU sadistischen Maord aub und umfangreiche Diebstähle, Brandstiftungen
und Sittlichkeitsdelikte sieht heute das Hegister der Jugendkriminalıität
AUS Selbst Mädchen als Bandenführer und Gewaltverbrecher sınd den Ge-
richten nıcht mehr fremd München versuchte z Vierzehnjährige CII1C

Ladenkasse auszurauben nachdem SLC vorher die Ladeninhaberin mit Ee1NeTr

Flasche niedergeschlagen hatte un Hannover wWäar 167jähriges Mäd-
chen die Anführerin ıner Bande die hıs ihrer Festnahme Februar
dieses Jahres Waren 1111 Werte VO  an 200 000 entwendet hatte Selten ist
Not die Iriebfeder solchen Taten Was sich ihnen allermeist offenbart
1ST vielmehr Grausamkeit hemmungslose Gier nach materiellen Gütern,
Rücksichtslosigkeit un aufgepeitschte Triebhaftigkeit Und das kommt doch
nicht VO ungefähr die jugendlichen Herzen und Köpfe! Ks soll ürwahr
nıcht alles auf den Eintfluß schlechter Schriften un Filme geschoben WCTI -

den! Aber 1ST CS denn allzu verwunderlich da{ß 3unger Mann der bel11
TONN Kreundin getoteL hatte weil S16 iınd VO  — iıhm erwartete,
kaltblütig Sa en konnte Mädchen SC1CINL für ih} 16808 Spielzeug, wWwWenn Filme,

404



Um das Gesetz éegen jugendgé%ähfdencie Schriften
für die die Kinoanzeige mıt den aufreizendsten erotischézi Anspielungen
lockt qlg Jugendgeeignet ab 7chn Jahren erklärt werden ® der da{fß e1in Al

CTEr Jugendlicher der Gegend VOon JTuttlingen CS fertigbrachte, seinen
Vater miıt Benzin überschütten und dann anzuzünden, WCNnN blutrünstige
Geschichten In den Millionenauflagen der Sa  S: Comics -die Phantasıe unreifer
Gehirne hıs ZU Kxzefß aufputschen ?

Der Staat mMu hier eingreiten, mu ß helfend den Kıltern un! Erziehern
Sie1ite treten, da 1656 ihre Aufgabe nicht mehr allein bewältigen Önnen.

icht darum geht C5, daß der Staat der Familie Verantwortung ab-
nımmt; das könnte Sar nicht. Was ihm obliegt, ist e1iNe Hilfeleistungs-
pflicht, indem die Voraussetzungen schaf{ft, Uunter denen den Eltern die
erfolgreiche Entfaltung und Verwirklichung ihrer Krziehungsaufgabe aller-
ETST ermöglicht wird. Wir haben ier 1nNnen geradezu klassischen Fall des
Subsidiaritätsprinzips VOT Dieses besagt ja nicht, da{fß die Gesellschaft
ersatzweise für ihre Glieder tätıg wird, dafß der Staat Stelle der einzelnen
deren Obliegenheiten übernimmt, sondern da{fßs ihnen, ihre Kräfte nicht
ausreichen, Hiltfe kommit (subsiduum Hilfeleistung).* Damit ıst zugleich
aber auch das Prinzip die Beschränkung der staatlichen Tätigkeit auf
dem („ebiete des Jugendschutzes angegeben: sS1E ıst 1UrLr=- dem Ausmafß
statthaft, als die Eltern un: Erzieher der
wirklich bedürfen. esgllschaftlidhen Hilfeleistung

Diejenigen, die das GJIS mıiıt dem Argument bekämpfen, da ja doch
niemals alle Gefahren, die die Jugend heute umlauern, ausschalten könne,
Legen daher VO  - vornherein schief. Der Staat dart un: kann Sar nıcht die
SANZE Aufgabe des Jugendschutzes übernehmen: aber daraus Tolgt doch
nicht, da{fß gänzlich untätig bleiben MUSSE. Die Parole: ‚„„Alles oder Sar
nıchts‘ verrät einerseıits ınen geflährlichen Hang Totalitarısmus und
Perfektionismus, anderseits aber einen Mangel an W?rklichk»eitssirm un:
Ver.antwormngsbeWußtsein. enken di-Erfreulicherweise hat sich der BGH eindeutig VUÜ  - solchem
stanzlert. In dem VO  —_ entschiedenen FKall SINg die Frage, ob be-
stimmte Bildserien-Jugendheftchen als Schriften nzusehen SIN  d, ‚„„‚die Ju-
gendliche offensichtlich sittlich schwer gefährden“ S G15).* Das richt
ETITSTeTr Instanz hat 1ese Krage vernenmnt und den Angeklagten, der des Ver-
triebs dieser Produkte beschuldigt WAar, freigesprochen, obwohl )ber-
einstiımmung mıt den Sachverständigengutachten der Feststellung welangt
WAar, da{fß die Heftche:n „„eine Fülle VO  am (Gewalttaten mıt einem erheblichen

Sıehe i1ierzu ; Oswald VOo  < Nell-Breuning In dieser Zeitschrift, 157 (1955/56),
1{{ und Wıilhelm Bertrams, daselhst 158 (1956)

Nur unter dıesen erschwerten Voraussetzungen tireten die Werbe- und Vertriebsbe-
schränkungen des Gesetzes 1PSO e1n, hne dafß einer Aufnahme der betr Schrift
ın cdıie Liste der Bundesprüfstelle bedarft. Im übrıgen ber unterliegen 11U.  — solche Druck-
erzeugn1Sse den Bestimmungen des Gesetzes, die VO  — der Bundesprüfstelle durch ıiıne be=
sondere Lıste bekanntgemacht worden sınd. Zur Aufnahme In dıe Lıiste ıst erforderlich
und genügend, dafß dıe Schriften (WOZzu uch Abbildungen zählen) ‚„„gee1gnet sir} Ö Ju-
gendliche sıttlich gefährden S GIS)
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Trad VO Primitivität Roheit und Gemeinheit (wie Fesselungsszenen,; STaU-
Sarn Handlunsen > C111C Frau, eingehende Vorbereitung inrich-
Ltung Galgen) bildlich darstellten und deshalb den Jusendlichen VOTLT

allem die Iriebe ansprächen, die auf Roheiten un: Gewalttätigkeiten
richtet seien““ Mit Recht hat der BGH dieses Urteil als fehlerhaft aufgeho-
ben un: den Hinweis der Vorinstanz zurückgewiesen, da{fß heutzutage
och zahlreiche andere unerfreuliche KErscheinungen gäbe durch die Ju-
gendliche ebensosehr möglicherweise och stärker ihrer sittlichen Ent-
wicklung gefährdet würden Was der BGH hierzu sagt da{fß nämlich ‚„die
Schwere der VO  - Schrift oder Schriftenreihe ausgehenden sittlichen
Gefährdung nicht danach beurteilt werden kann und darf ob och andere
verderbliche Einflüsse erselben oder ähnlichen Art vorhanden sind oder
NI  C‘ht“, ıst E1 selbstverständliche Wahrheit daß INa  —_ nicht begreift W

Gericht überhaupt aut 1061 anderen Gedanken verfallen ann Wel-
chem Arzt würde CS ] den Sinn kommen bestimmte Krankheitserreger
nıicht bekämpfen, weil och andere vielleicht gefährlichere gibt?

och mehr verwundern mu{ß an sich aber WCNHIL VO CIM erstin-
stanzlichen Gericht hören bekommt da{fß solche erbrecher (lomics uch
deswegen nıcht als sittlich schwer jugendgefährdend anzusprechen SC1CI1

weil sile erfahrungsgemäfs 1Ur C1iINeTr SCWISSCH Altersstufe gelesen würden,
da{fß S16 keine dauerhafte Wirkung auslösten, und weil sich die Mehrzahl

der Jugendlichen überhaupt nicht durch sS1C beeintlussen un! strafbarem
Verhalten hinreißen lasse! Sol] INa  — denn tatenlos zusehen, W1C C1L11C LIMNINCELI

größere Zahl VO Kindern und Halbwüchsigen durch schlechte Schriften VeI-

dorben wird, NUuUr wl die Mehrheit solchen Einflüssen SC1 och
Widerstand leistet ? Sinn des (G(Gesetzes kann doch nıicht SCLMN, INa eTST
noch weıteres Unglück abwarten muß, bevor eingeschritten werden darf,
vielmehr dient C5, W1C der BGH treffend bemerkt, dazu, da{fß InNnan das bel

der Wurzel fassen und CLINCI weiteren Zunahme asozlaler und verbreche-
rischer Tätigkeit Jugendlicher vorbeugen kann Und Wer verm3a$s denn über-
haupt Sa  9 wieviele Jugendliche wirklich 1LIMIMNUuUuN sind diese Ver-
brecher- un Wildwestlektüre? Die verderbliche Wirkung braucht Ja wahr-
lich nicht ZU offenen erbrechen führen un! VOTLT allem nıcht

‚. och der Jugendzeit begangenen Verhbrechen! Gerade die schäd-
liche Dauer- un: Fernwirkung ist doch das esondere Gefahrenmoment bel
1eser Art Jugendschriften. Das hat der BGH gut geschen, und C verrat

großes Ma{iß jugendpsychologischer Kenntnisse, wenn betont da{fß
Menschen derartige Bildstreifenhefte vornehmlich dem Alter lesen
dem S16 ach C1NeCIN ihr Leben bestimmenden iıtbild suchen un! das
daher für ihre Persönlichkeitsbildung entscheidend ist J eNEN Jahren a 10

denen s 16 guten WILIC schlechten KEinflüssen erhöhtem Maße zugänglich
sınd un denen ihre Phantasıie durch aufreizende Bilder und Texte WeE1L
mehr beeindruckt wird aqals die VO  an Erwachsenen Das 1st gewichtiges
Wort CNN INCI wieder verfallen auch ernsthafte Beurteiler den Feh-
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C  9 Dinge schr durch die Buillle der Erwachséh-en zu bnetracshte‘n‘._Eine‘
solche Kinstellung verführt ann leicht dazu, 1656 Abenteurerheftcechen we-
SCcmH ihrer meıst schr prımıtıven Darstellungsweise als verhältnismäßig arm-
L0s anzusehen un daher das G15, W1€e6 Berthold wieder gefordert hat, nur
aut Schriften erotisch-sexueller Art anzuwenden. Nichts S€ die Bekämp-
fung obszöner Literatur! ber für e1in estimmtes Jugendalter sind Verbre- T  {  S  }  k
cher-Comics un brutale Wildwestfilme sicher weitaus gefährlicher als
schamlose Bilder und pornographische Erzählungen (in Grofßbritannien gibt
es Einfuhrbeschränkungen diese Comics!).

Natürlich können nicht alle minderwertigen Druckerzeugnisse, die Vı

ständige Kltern VO ihren Kindern fernhalten möchten, durch staatliche
Maßnahmen un Sar mıt Strafbestimmungen bekämpft werden. Gerade das

Subsidiaritätsprinzıp ordert ]Ja, dafß 95  1e Kirche nicht AUS dem ort
trage‘”. uch das hat der BGH ohl beachtet, indem solche Schriften, die }
W ihrer Geistlosigkeit, Geschmacklosigkeit un Plattheit ZWar auf eine

i  :eistige Derarmung hinwirken, deswegen aber nıicht auch schon eiInNer sıtt-
lichen Entartung führen mUussen, VO! der Anwendung des (Gesetzes —

nımmt. Als Beispiele hierfür nenn 16 ‚„‚Micky-Maus’”-, ‚„„Prinz Hisen-
herz‘“- und ‚„„Nick Knatterton‘-Bildergeschichten, die ‚„nicht hne welteres
als sittlich gefährdend angesehen werden können, auch wEeNN sS1e durch KEnt-

Wwe  ng des echten Bildes und der menschlichen Sprache als Verständigungs-
Smittel der gelistigen Vex_‘flachung und Verkümmerung Vorschub eisten M O-

C6  SCn (eine bemerkenswert treffsichere Formulierung!). W.o aber Roheiten,
Gemeinheiten, rausamkeiten iıner die Menschenwürde frivol mißach-

Weise dargestellt werden, ıst die (Gsrenze des och eben Erträglichen T
offensichtlich überschritten.

‚„„Offensichtlich sittlich schwer jugendgefährdend“ heißt ach dem BGH
aber nicht, dabei auf die Meinung VIOT Kreisen ankommt, ‚„die dem
Gedanken des Jugendschutzes gleichgültig gegenüberst—e'hen oder ihn

Boebend ıst VaOLgeschäftlichen der sonstigen Gründen SOSar ablehnen‘‘;
mehr ‚„das Urteil des Jugenderziehung und Jugendschutz aufgeschlos-

Liesers, der die Wirkungen guten und schlechten Schrifttums auf ‚e1st
und (G(Gemüt VIO'  a Jugendlichen beurteilen vermag‘”. Das ist vielleicht die
bemerkenswerteste Stelle ICS z aNZCH: Urteils. Denn 1eTr ist endlich inmal

SNe1Ne Absage erteilt die seit Jahrzehnten durch uUuNsSer® Rechtsprechung
(T

geisternde Formel, sittenwidrig Sel, waAas SCS CH das Anstandsgefühl aller

billig und gevec'ht Denkenden verstölßt‘”. Diese Formel, nichtssagend S16

ist, hat immer wieder den Blick e1INeN richtigen Beurteilungsmaisstab Z
trübt Auch der BGH (allerdings e1InNn anderer Strafsenat) hat sich VOL nıcht
allzu Janger ®  it OC  ] ihrer bedient und unter Berufung aut die posıtıvie
Einstellung „angesehener Persönlichkeiten“‘ die Sittenwidrigkeit der Be-

stımmungsmensur verneint.? Damals mujflßte sich der Gerichtshof VO dem

Entscheidungen des Bundesgerichtshofs ıIn Strafsachen, (1954), 24 {f
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Heidelb-éréer Rechtslehrer Eberhard Schmidt Rechf entgegenhalten
lassen, da{fßs ihm ‚nicht tatsächliche Feststellungen ber die Denkweise

Hinz un Kunz und anderen ‚angesehenen Persönlichkeiten‘“‘ verlangtSınd, ‚„„sondern die Krarbeitung e1INES selbständigen richterlichen Wertur-
teils, nach dem sich die ‚angesehenen Persönlichkeiten‘ gefälligst richten
haben“‘‘.6 Jetzt hat der BGH mıt ertreulicher Deutlichkeit ausgesprochen,

für die Beurteilung dessen, was offensichtlich sıttlich schwer Jugend-
gefährdend ıst, nıcht die Auffassung des AaNONYMEN Jedermanns ausschlagjgebend Se1in kann, sondern NUur die i1nes kritikfähigen und verantwortungs-bewußten Betrachters; e1n solches Urteilsvermö gen ber besitzen, wWas der
BGH mıiıt Recht hervorhebt, sechr oft gerade auch einfache Menschen. Zeugtdiese Einstellung des Gerichts denn wirklich, w1€e Berthold meınt, ‚„ VOIL elner
erheblichen Weltfremdheit gegenüber dem gelstigen Durehschnittsniveau
e1INes Kioskbesitzers‘‘, da sS1LE mıt der ‚„unzumutbaren un: undurchführ-
Aaren Pflicht‘‘ belaste, das V'O!}  w ihm feilgehaltene Schrifttum auf seıne SII
liche Ungefährlichkeit für 1€ Jugend prüfen? Wir sıind der Meinung,da £1IN Leitschriftenhändler, der die Gefährlichkeit VO  n} Verbrecher-Comics
der geschilderten Art nicht erkennen VeErma$S, selbst gefährlich und daher
fehl Platze ist.
AD noch ist 1nNn€e letzte Frage offen welches ist ennn die sıttliche Ord-

NUNS  5° die die Weertvorstellungen jener verantwortungsbewußten un: quf-
geschlossenen Betrachter, auf die der BGH abstellt, bestimmt ? Waonach CNT-
scheidet sich letzthinig, sıttlich schwer jugendgefährdend ist © Auch
darauf hat der BGH geantwortet: Maißgebend sind die sıttlichen Wertvor-
stellungen, die ‚„„UNSETr christlich-abendländischen W eltanschauung und
unserer staatlichen un: gesellschaftlichen Ordnung entsprechen‘‘. Niemand
wird sich ; ohl darüber wundern, da{fß eıne solche Berufung auf die christ-
liche Sittenordnung den Widerspruch weıter Kreise herausgefordert hat;
christlich ist ja schon längst nicht mehr opportun. Aber W as haben denn
diese Skeptiker posıitiv entgegenzusetzen ? Eine andere objektive Sittenord-
NUunNn qls die christliche 1st ja och nıcht einmal andeutungswelse erken-
ZDen. Dabei beurteilen WIT die christliche Substanz uh.ser em Volke eines-
WCSS  a} optimistisch, un: WIT sınd uns daher uch sechr ohl bewußt, WI1e schil-
lernd das Wort VO  ; der ‚‚christlich-abendländischen W eltanschauung‘“‘ sich

1Ner W.elt W16 der unsriıgen ausnımmt. Um so schwerer fällt dafür aber
das mannhafte Bekenntnis des Präsidenten des Bundesgerichtshofs Wein-
zauff 1Ns Gewicht, miıt dem Se1IN Amt antrat ‚„ Wahrhaftig, die Männer,
die den Bundesgerichtshof aufbauen sollen, brauchen beides: Mut und De-
ıuft und außerdem iınen unerschütterlichen Glauben die metaphysische
Substanz und den göttlichen Kern des Rechts.‘“"7 Das Urteil ZU Frage Ju-
gendgefährdenden Schrifttums legt diesem Geiste beredtes Zeugn1s
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